
Heimkostenübersicht Altenheim St. Josef 
Josefsplatz 19 

47877 Willich-Anrath 

Unsere ab 1. November 2025 gültigen täglichen Pflegesätze: 

 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

Pflege und Betreuung 
 

90,93 €           107,83 € 125,45 € 133,37 € 

Vergütungszuschlag 
Ausbildungsumlage 
 

4,96 € 4,96 € 4,96 € 4,96 € 

Unterkunft 
 

24,85 € 24,85 € 24,85 €              24,85 € 

Verpflegung 
 

19,13 € 19,13 € 19,13 € 19,13 € 

Investitionskosten 
(Standard Einzelzimmer) 
 

18,41 € 18,41 € 18,41 € 18,41 € 

Pflegesatz gesamt 158,28 € 175,18 € 192,80 € 200,72 € 

Doppelzimmerabschlag bei den Investitionskosten : 1,12 € pro Tag 

Leistung Pflegekasse 
monatlich 

-805,00 € -1.319,00 € -1.855,00 € -2.096,00 € 

     

Höchstbetrag PWG 
Doppelzimmer monatlich 

-525,96 € -525,96 € -525,96 € -525,96 € 

Höchstbetrag PWG 
Einzelzimmer monatlich 

-560,03 € -560,03 € -560,03 € -560,03 € 

Beispielrechnung Heimkosten mit 30,42 Tagen in einem Einzelzimmer: 

Pflegekosten 
abzgl. Pflegekasse 
abzgl. Leistungszuschlag 
abzgl. evtl. Pflegewohngeld 
abzgl. evtl. Renten 

4.814,88 € 
-805,00 € 

5.328,98 € 
-1.319,00 € 

        5.864,98 € 
-1.855,00 € 

6.105,90 € 
-2.096,00 € 

 

Ungedeckte Heimkosten 4.009,88 € 4.009,98 € 4.009,98 € 4.009,90 € 
 

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab dem 01.01.2024 einen Leistungszuschlag in Höhe von 

• 15 v.H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von bis 
einschließlich 12 Monaten, 

• 30 v.H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von mehr 
als 12 Monaten, 

• 50 v.H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von mehr 
als 24 Monaten, 

• 75 v.H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug  von mehr als 36 Monaten. 

 

Der Leistungszuschlag wird in entsprechender Höhe zum Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der 
Ausbildungsumlagen, die die Bewohnerin/der Bewohner zu zahlen hat, geleistet. Bei der Berechnung des Leistungszuschlages werden die 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten nicht berücksichtigt, so dass diese in voller Höhe zu tragen sind. 

Anmerkungen:                                                                                                                                                    
Pflegebedürftige erhalten Pflegewohngeld, wenn die Heimkosten nicht aus dem Einkommen und den Leistungen der Pflegekasse getragen 

werden können. Die Vermögensgrenze beträgt 10.000 € bzw. 20.000 €  bei Ehepaaren. Anträge werden beim Sozialamt des letzten Wohnortes 

gestellt. Sozialhilfeempfänger werden gebeten, die Renten zur Deckung der Heimkosten an uns umzuleiten. 

 

Bewohnerbuchhaltung: Fr. Bister Aktualisiert: 05.09.2025 

 


